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STELLUNGNAHME DER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER ZUM 
VORSCHLAG DER BNETZA UND DES BSH VOM 15. MÄRZ 2022 ZUR 

UMSETZUNG VON OFFSHORE-NETZANBINDUNGSSYSTEMEN  
FÜR 34 GW OFFSHORE-WINDENERGIE IM JAHR 2031 

Am 15. März 2022 wurde den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) von der Bundesnetzagentur (BNetzA) und 
dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ein neuer Vorschlag zur Erreichung des 
Ausbauziels für Windenergie auf See von 30 GW in 2030 gemäß Koalitionsvertrag vorgestellt. Dieser enthält 
wesentliche Änderungen gegenüber dem bisherigen Vorschlag, der von BNetzA und BSH am 28. Januar 2022 
übermittelt wurde, sowie eine Erweiterung auf 34 GW bis 2031. Dabei wurde der gemeinsame Vorschlag der 
ÜNB vom 04. März 2022 zur Erreichung von 30 GW in/um 2030 bezüglich einer beschleunigten Reihenfolge 
der Of fshore-Netzanbindungen seitens BNetzA und BSH nicht kommentiert und überwiegend nicht 
berücksichtigt. Vielmehr sind wesentliche Änderungen vorgenommen worden, die zu den von den ÜNB 
adressierten Problemfeldern in eindeutigem Widerspruch stehen. 
 
Tabelle 1: Vorschlag BNetzA & BSH (15. März 2022) 

Anbindungssystem* Inbetriebnahme Kapazität [MW] Netzverknüpfungspunkt Grenzkorridor 
OST-1-4 2026 300 Lubmin (Raum Brünzow) O-I 
NOR-7-2 2027 980 Büttel N-V  
NOR-3-2 2028 900 Hanekenfähr N-II 
NOR-6-3 2028 (2029) 900 Hanekenfähr N-II 
NOR-9-1 2029  2.000 Wehrendorf (Unterweser) N-II (N-III) 
NOR-9-2 2029 (2030) 2.000 Wilhelmshaven 2 N-III (N-II) 
NOR-9-3 2029 (2032) 2.000 Unterweser (Zensenbusch) N-III 
OST-2-4 2030 1.000 Brünzow O-I 
NOR-10-1 2030 2.000 Westerkappeln (Unterweser) N-II (N-III) 
NOR-11-1 2030 2.000 Heide/West (Westerkappeln) N-V (N-II) 
NOR-12-1 2030 2.000 Unterweser (Wehrendorf) N-III (N-II) 
NOR-12-2 2030 2.000 Blockland (Raum Heide) N-III (N-V) 
NOR-11-2 2031 (2030/2031**) 2.000 Wilhelmshaven 2 (Raum Heide) N-III (N-V) 
NOR-12-3 2031 (2032) 2.000 Rastede N-II (N-III) 

*in rot: Abweichungen zum ÜNB Vorschlag vom 4. März 2022 (siehe Tabelle 2) 
** Das Offshore-Netzanbindungssystem NOR-11-2 mit NVP im Raum Heide gemäß ÜNB-Vorschlag kann in Abhängigkeit des weiteren 
Projektverlaufs in 2031, gegebenenfalls aber auch bereits in 2030, fertiggestellt werden. 
 
Die ÜNB 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH und TenneT TSO GmbH haben den neuen Vorschlag 
geprüft und lehnen diesen aus nachfolgenden Gründen ab: 
 

1) Priorisierung der Aspekte innerhalb der Prüfung durch die BNetzA und des BSH 
Aus Sicht der für die Umsetzung der Of fshore-Netzanbindungssysteme zuständigen ÜNB stellt die 
vom BSH und von der BNetzA vorgenommene Priorisierung, der insbesondere die 
Kreuzungsminimierung und Grenzkorridorverfügbarkeiten zugrunde liegen, einen Widerspruch zu 
einer realistischen Zielerreichung von 30 GW in 2030 dar. Hingegen ist der am 04. März 2022 
versandte ÜNB-Vorschlag zur Beschleunigung unter dem prioritären Ziel der realistischen Erreichung 
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der 30 GW bis 2030 und einem anschließenden realisierbaren Offshore-Ausbau bis 2032 aus 
Projektsicht entwickelt worden. Entsprechend erfolgte auch die Ausgestaltung der Systemreihung und 
Auf teilung auf  die Windparkflächen, so dass dieses übergeordnete Ziel am besten erreicht werden 
kann. Insbesondere die Grenzkorridorverfügbarkeiten sind maßgeblich durch eine Aufweitung des 
Bauzeitenfensters beeinflussbar, welche auch im Vorschlag des BSH und der BNetzA weiterhin 
erforderlich ist. Hierzu werden seitens der ÜNB Beschleunigungsmaßnahmen in mehrere Prozesse, 
u.a. in die Gesetzesnovellierungsprozesse im Rahmen des Oster- und Sommerpakets, konstruktiv 
eingebracht. 
 

2) Verzögerungsrisiken der bereits ausgeschriebenen Projekte NOR-9-1, NOR-9-2 und NOR-10-1 
(BalWin1, BalWin3 und BalWin2) 
Die geänderte Zuordnung der Netzverknüpfungspunkte Unterweser und Wilhelmshaven 2 und des 
Grenzkorridors N-III zu den Offshore-Netzanbindungssystemen NOR-9-2, NOR-9-3 und NOR-12-1 
gem. BSH/BNetzA Vorschlag sowie die Beschleunigung des Offshore-Netzanbindungssystems NOR-
9-3 auf  eine Fertigstellung in 2029 hat für die bereits in Ausschreibung befindlichen Projekte BalWin1, 
2 und 3 (insgesamt 6 GW) unkalkulierbare negative Konsequenzen. Eine fristgerechte Fertigstellung 
der Systeme und Inbetriebnahme ist somit stark gefährdet. 
 
Die geänderte Zuordnung würde eine wiederholte Durchführung von Gutachten und Untersuchungen 
(bspw. Baugrundvoruntersuchungen, Benthosuntersuchungen) erfordern, welche Grundlage des seit 
dem 22. Februar 2022 laufenden EU-Ausschreibungsverfahrens sind. Diese Wiederholung würde 
über einen Zeitraum von 8 bis 9 Monaten zusätzliche Kapazitäten von Fachpersonal bei TenneT und 
bei den ausführenden Fachunternehmen binden, welche anderen, neuen Offshore-Projekten 
entsprechend nicht zur Verfügung stehen würden. Die Gutachten und Daten aus den o.g. 
Untersuchungen können entsprechend erst spät in den aktuell geplanten Ausschreibungsprozess 
eingebracht werden, wodurch weitere Verzögerungen entstehen können. Neben den zeitlichen 
Verzögerungen entsteht ein f inanzieller Mehraufwand. Zudem würde die geänderte Zuordnung zu 
weitreichenden Unsicherheiten bei der Projektumsetzung bis zur endgültigen und finalen Zuordnung 
der Systeme im weiteren Prozess des FEP führen. Betroffen wären u.a. die Vorbereitung der weiteren 
Genehmigungsverfahren (bspw. Beauftragung von Gutachtern, etc.) im Küstenmeer, die Vorbereitung 
des im Sommer 2022 geplanten Beginns des Ausschreibungsverfahrens für Kabelherstellung und         
-installation, und das aktuell laufende Raumordnungsverfahren Landtrassen 2030. Die 
vorgeschlagene beschleunigte Fertigstellung von NOR-9-2 würde zu weiteren Unwägbarkeiten im 
aktuellen Vergabeprozess (bspw. längere Verhandlungen, erwartbare Kostensteigerungen) führen. 
 
Aus Sicht der ÜNB stellt die geänderte Zuordnung daher keine Beschleunigung des Offshore-
Ausbaus dar, sondern im Gegenteil eine massive Gefährdung der Erreichung des Ausbauziels 
von 30 GW in 2030. 
 

3) Anpassung der Inbetriebnahmejahre für BorWin4 und das Offshore-Netzanbindungssystem 
mit Netzverknüpfungspunkt Wehrendorf 
Ein Vorziehen des Of fshore-Netzanbindungssystems BorWin4 (Inbetriebnahme von 2029 auf  2028) 
und des Of fshore-Netzanbindungssystems mit Netzverknüpfungspunkt in Wehrendorf 
(Inbetriebnahme von 2030 auf 2029) ist im ÜNB-Vorschlag vom 04. März 2022 bewertet worden.  
 
Für BorWin4 stellt sich als kritischer Pfad insbesondere der bereits weit fortgeschrittene Projektstatus 
dar. Seit März 2021 läuf t das kombinierte Bieterverfahren von DolWin4 und BorWin4 für die Stations- 
und Kabellose. Auf die Beschleunigungsvorschläge der BNetzA von Ende Januar hin wurden die 
Bieter in den Verhandlungen aufgefordert, entsprechende Nebenangebote zu unterbreiten, wie das 
Of fshore-Netzanbindungssystem BorWin4 bereits im Jahr 2028 fertiggestellt werden kann. In diesem 
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Prozess sind die Ressourcen für Engineering, Fertigung und Inbetriebnahme, Bauplätze in den 
Fertigungsstätten sowie Transport- und Installationsschiffe als kritisch zu bewerten, sodass eine 
Inbetriebnahme in 2028 als schwierig erachtet wird. Die dadurch möglicherweise indizierte Anpassung 
der Vergabestrategie würde – zusätzlich zu den erwartbaren Kostensteigerungen aufgrund 
wegfallender Synergien und Parallelisierung – auch den ad-hoc-Aufbau eines zusätzlichen 
Projektteams sowohl bei Amprion als auch beim erfolgreichen Bieter erfordern. Eine abschließende 
Entscheidung kann daher erst bis Ende Mai 2022 getroffen werden. Sollte diese negativ ausfallen, 
kann die Möglichkeit eines Vorziehens auf 2028 ausgeschlossen werden. 
 
Für das Of fshore-Netzanbindungssystem mit Netzverknüpfungspunkt in Wehrendorf erscheint ein 
weiteres Vorziehen der Inbetriebnahme um ein Jahr auf  2029 aufgrund der Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sowie der Tiefbauarbeiten als unrealistisch. Bereits die Inbetriebnahme der 
Of fshore-Netzanbindungssysteme im Jahr 2030 ist – selbst unter Voraussetzung der im 
Koalitionsvertrag aufgeführten Beschleunigungsmaßnahmen – ambitioniert. Die Inbetriebnahme 2029 
hingegen erscheint vollends unrealistisch. So müssten die Planfeststellungsbeschlüsse für sämtliche 
Trassenabschnitte bis spätestens Mitte 2025 vorliegen. Gegenwärtig erwartet Amprion die Festlegung 
des Untersuchungsrahmens für die Landtrasse, allerdings nicht in der Planfeststellung, sondern im 
vorgelagerten Raumordnungsverfahren. Dieses wird nach gegenwärtigem Stand nicht vor Anfang 
2024 abgeschlossen sein. Die Bauzeit für die ca. 200 km lange Landtrasse ist mit 2 ¾ Jahren im ÜNB-
Vorschlag bereits sehr knapp bemessen und kann nicht weiter reduziert werden. Auch ist weiterhin 
eine Aufweitung des Bauzeitenfensters auf Norderney erforderlich. 
 

4) Synergie-Effekte zur Beschleunigung der Offshore-Netzanbindungssysteme  
Ein wesentlicher Faktor für die Erreichung von 30 GW in 2030 ist aus Sicht der ÜNB die Schaffung 
möglichst umfangreicher Synergie-Effekte zwischen den verschiedenen 
Offshore-Netzanbindungssystemen. Diesen Punkt haben die ÜNB in ihrem Vorschlag zum 
Erschließungskonzept der Zone 3 (inkl. 30 GW in/um 2030) deutlich herausgestellt. Dies gilt nicht 
zuletzt für die Of fshore-Netzanbindungssysteme mit Netzverknüpfungspunkt im Raum Heide zum 
Anschluss an den geplanten DC-Hub. Um hier in 2030 ein erstes Offshore-Netzanbindungssystem zu 
integrieren, müssen wesentliche Bestandteile des geplanten Hubs bereits gebaut werden (Konverter, 
Schaltanlage). Die Bauzeit vor Ort würde sich durch den späteren Bau des zweiten Of fshore-
Netzanbindungssystems unnötig in die Länge ziehen. Der erste Onshore-Hub in Deutschland erfährt 
in Schleswig-Holstein eine hohe politische Akzeptanz und Unterstützung. Ein zeitliches 
Auseinanderlaufen der zwei Of fshore-Netzanbindungssysteme gefährdet die Umsetzung des 
Gesamtkonzeptes im Raum Heide inklusive der Ansiedlung größerer Elektrolyseprojekte und 
Industrieunternehmen und sollte aus Sicht der ÜNB vermieden werden. 
 

5) Fertigstellung landseitiger Netzausbaumaßnahmen 
Die Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks Blockland_neu sowie die dazugehörige Maßnahme 
P119 M535, welche für die Einbindung des Konverters eines Of fshore-Netzanbindungssystems 
zwingend erforderlich ist, kann f rühestens in Q4/2031 erfolgen. Bei der Umsetzung eines 
Of fshore-Netzanbindungssystems mit dem Netzverknüpfungspunkt Blockland_neu ist zusätzlich eine 
Querung der Weser erforderlich. Dies wird voraussichtlich die Errichtung eines Tunnelbauwerks mit 
längerer Planungs- und Bauzeit erforderlich machen. Die Inbetriebnahme des Of fshore-
Netzanbindungssystems NOR-12-2 mit dem Netzverknüpfungspunkt Blockland_neu in 2030 wird 
daher als nicht realisierbar betrachtet. 
Für den beschleunigten Anschluss eines Of fshore-Netzanbindungssystems am 
Netzverknüpfungspunkt Wilhelmshaven 2 in 2029 ist die Inbetriebnahme der Maßnahmen DC21 und 
P175 zwingend erforderlich. Für das zweite Of fshore-Netzanbindungssystem mit Fertigstellung in 
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2031 sind aus Sicht von TenneT entweder Leerrohre für die Maßnahme DC21 zwingend vorzusehen 
oder eine zusätzliche Last von 2 GW am Standort Wilhelmshaven 2 wird gewährleistet. 
Die Umsetzung des Projekts NOR-12-3 mit Netzverknüpfungspunkt im Raum Rastede mit 
Fertigstellung in 2031 erfordert zwingend die Fertigstellung der landseitigen Maßnahme P119 sowie 
idealerweise DC34. Die Standortverfügbarkeit ist derzeit unklar, die Festlegung eines favorisierten 
Standorts kann f rühestens Ende 2022 erfolgen. Entsprechend wird die Inbetriebnahme eines 
Of fshore-Netzanbindungssystems bereits in 2031 im Raum Rastede kritisch gesehen. 
Aus den bisherigen Erfahrungen von TenneT zur Inbetriebnahme von 
Offshore-Netzanbindungssystemen in Zusammenspiel mit landseitigen AC-Maßnahmen ist es zudem 
sinnvoll, die Fertigstellungstermine von Offshore-Netzanbindungssystemen und landseitigen 
Maßnahmen zeitlich zu trennen (erst Inbetriebnahme der AC-Maßnahme, dann Inbetriebnahme des 
Of fshore-Netzanbindungssystems).  
 
Aufgrund der aktuellen Gesetzesnovellierungen könnten zukünftig neue Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung von landseitigen AC- und DC-Maßnahmen gelten, welche positive beschleunigende 
Auswirkungen auf die Fertigstellung von Netzausbauprojekten haben könnten. Der genaue Umfang 
potenzieller Beschleunigungen in Bezug auf die einzelnen Projekte konnte aufgrund der kurzen Frist 
zur Stellungnahme und des noch ausstehenden „Sommerpaketes“ noch nicht bewertet werden.  
 

6) Marktverfügbarkeit von Herstellern und Lieferanten für weitere Beschleunigung vor 2030 
Die Marktverfügbarkeit von Herstellern und Lieferanten für die weitere Beschleunigung von 
Offshore-Netzanbindungssystemen mit Fertigstellung vor dem Jahr 2030 ist aus Sicht der ÜNB 
aufgrund der angespannten Marktsituation bei erfahrenen Unternehmen im Offshore-Bereich nicht 
valide gegeben. Dies gilt insbesondere für die erhebliche Parallelisierung der Projekte in zeitlicher 
Hinsicht und die Verfügbarkeit kritischer Subdienstleister wie Werf ten, Kabelverlegung im Wattenmeer 
und auf  See sowie Transport und Installation. Aufgrund des zeitlichen Vorziehens einiger Projekte ist 
davon auszugehen, dass sich die terminlichen Risiken in Bezug auf  den Fertigstellungstermin 
verschärfen. 
 

Aufgrund der kurzen Frist zur Stellungnahme bis zum 21. März 2022 und der umfassenden Änderungen, 
welche durch BNetzA und BSH vorgeschlagen werden, kann diese Stellungnahme der ÜNB nur grundlegende 
Punkte auf listen. 
 
Die ÜNB fordern, dass der von den ÜNB erarbeitete Vorschlag vom 04. März 2022 für ein 
Erschließungskonzept der Zone 3 inklusive der Erreichung des Ausbauziels von 30 GW in 2030 unter 
bestimmten Voraussetzungen in der aktuellen Diskussion Berücksichtigung f indet, da nur dieser eine 
realistische Projektumsetzung aus Sicht der ÜNB ermöglicht. Die Umsetzung des Vorschlags von BSH und 
BNetzA gefährdet vielmehr die Erreichung der ambitionierten Ausbauziele für die Offshore-Windenergie und 
führt zu unkalkulierbaren Unsicherheiten und Projektrisiken. 
 
Die von den ÜNB am 4. März 2022 übermittelten Rahmenbedingungen für die beschleunigte Umsetzung von 
Offshore-Netzanbindungssystemen sind weiterhin gültig. Für den weiteren Dialog sowie für Rückfragen und 
Erläuterungen stehen die ÜNB gerne zur Verfügung. 
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Tabelle 2: Vorschlag ÜNB (4. März 2022) 
Bezeich-
nung Netz-
anbindung 

Kapazität 
Netzan-
bindung 
[MW] 

IBN gemäß 
Bestätigung 
NEP 2035 
(2021) 

Angestrebte 
IBN zur Be-
schleunigung 

Netzverknüp-
fungspunkt 

Grenz-
korridor 

Vor-
haben-
träger 

Notwendige 
landseitige 
Maßnahmen 

IBN land-
seitige 
Maßnah-
men 

OST-1-4 
(Ostwind 3) 

300 2026 2026 Raum Brünzow O-I 50Hertz   

NOR-7-2 
(BorWin6) 

980 2027 2027 Büttel N-IV / N-V TenneT 
  

NOR-3-2 
(DolWin4) 

900 2028 2028 Hanekenfähr N-II Amprion 
  

NOR-6-3 
(BorWin4) 

900 2029 2029* Hanekenfähr N-II Amprion 
  

Gennaker 1.000 --- 2028 Raum Sanitz --- 50Hertz P215 M454 2029/2030 
OST-2-4 
(Ostwind 4) 

1.000 2030 2030 Raum Brünzow O-I 50Hertz P216 M455 
P216 M523 

2032/2033 
2029/2030 

NOR-9-1 
(BalWin1) 

2.000 2029 2029 Unterweser N-III TenneT P22 M80 
P119 M90, M535 

2030/2031 
2030/2031 

NOR-9-2 
(BalWin3) 

2.000 2030 2030 Wilhelmshaven 2 N-II TenneT DC21b 
P175 

2030/2031 
2029 

NOR-10-1 
(BalWin2) 

2.000 2030 2030 Unterweser N-III TenneT P22 M80 
P119 M90, M535 

2030/2031 
2030/2031 

NOR-12-1 
(LanWin1) 

2.000 2031 2030 Wehrendorf N-II Amprion 
  

NOR-12-2 
(LanWin2) 

2.000 2032 2030 Raum Heide N-V 50Hertz P227 
DC31 
DC25 

2032 
2032 
2030/2031 

NOR-11-1 
(LanWin3) 

2.000 2033 2030 Westerkappeln N-II Amprion P402 2033 

NOR-11-2 
(LanWin4) 

2.000 2037** 2031 Raum Heide N-V TenneT P227 
DC31 
DC25 

2032 
2032 
2030/2031 

NOR-13-1 
(LanWin5) 

2.000 2034** 2032 Blockland_Neu N-III TenneT P119 M90, M535 2030/2031 

NOR-12-3 
(LanWin6) 

2.000 2035** 2032 Raum Rastede N-III TenneT P119 M90, M535 
DC34 

2030/2031 
2035 

NOR-9-3 
(BalWin4) 

2.000 2035** 2032 Zensenbusch N-III Amprion 
  

*Amprion befindet sich gegenwärtig mit den Bietern in Klärung, wie ein Fertigstellungstermin in 2028 realisiert werden kann. Eine ab-

schließende Entscheidung dazu wird bis Ende Mai 2022 getroffen (s.u. Ausführungen zu NOR-6-3). 
** Änderung der Zuordnung der Offshore-Netzanbindungssysteme zu Netzverknüpfungspunkten im ÜNB-Vorschlag im Vergleich zur 
Bestätigung des Netzentwicklungsplans 2035 (2021). 
 
 
 


